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Auftragsbestätigung für Planerleistungen	(Nachtrag Nr. ...)
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Aufgrund Ihres oben erwähnten Angebotes übertragen wir Ihnen nach Massgabe der Vertragsbestimmungen Seite 2 folgende Dienstleistungen:
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1. 	Grundlagen für Angebot sowie für Auftragsbestätigung
· Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. November 2019 (IVöB, SRL Nr. 733b), dem Einführungsgesetz zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 12. September 2022 (EGIVöB, SRL Nr. 733c) und der Verordnung zur Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 22. November 2022 (VIVöB, SRL Nr. 734). Im Internet einzusehen unter www.srl.lu.ch
· Planerhandbuch kantonale Hochbauten (aktuelle Version auf: www.immobilien.lu.ch/planerhandbuch)
· Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2014
· Vorgaben Planarchivierung/Dokumentation der Dienststelle Immobilien
· Planungswerkzeuge nach eco-bau.ch
· sowie allfällige Betriebsvorschriften von Nutzern
2.	Rangordnung der einzelnen Vertragsbestandteile:
1. Text dieser Vertragsurkunde, mit Leistungsverzeichnis und bereinigtem Angebot
2. Planerhandbuch kantonale Hochbauten (aktuelle Version auf Homepage) 
3. Allgemeine Vertragsbedingungen KBOB für Planerleistungen, Ausgabe 2014
4. Die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst anhand der gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen Normen des SIA und der im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer Fachverbände
5. Bestimmungen des Schweiz. Obligationenrechts (OR)
6. weitere Normen anderer Fachverbände
Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der Einordnung in die vorstehenden Ziffern 2.1 bis 2.7. Bei Widersprüchen in den zu einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich jüngere Dokument dem älteren vor.
Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen des Beauftragten (AGB usw.) gelten nur insoweit, als sie in der vorliegenden Vertragsurkunde enthalten sind. Verweise in einem Vertragsbestandteil auf Vertragsbedingungen des Beauftragten, insbesondere in dessen Angebot, in den Beilagen zum Angebot oder in einem Bestätigungsschreiben, sind unbeachtlich.
3.	Vergütung
Die Vergütung wird gemäss folgenden Modalitäten ausgerichtet:
· Der Beauftragte hat Anrecht auf Abschlagszahlungen im Umfang von maximal 90% der erbrachten Leistungen.
· Bei Bedarf sind Zusatzleistungen vor Beginn der Arbeit durch den Beauftragten zu beantragen und von der Bauherrschaft schriftlich zu bestätigen
· Im Honorar enthalten sind alle zur Vertragserfüllung notwendigen Nebenkosten des Beauftragten wie Arbeitsmodelle, Fotos, Datenträger, Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Büroinfrastruktur, Baustellenbüros, Versicherungen, Parkgebühren, Reisespesen und Reisezeit
· Die Verrechnung der Repro- und Druckkosten erfolgt in separater Abrechnung. Bezüglich der Ansätze gelten die Weisungen der Dienststelle Immobilien im Planerhandbuch kantonale Hochbauten und die aktuelle CPS-Netto-Preisempfehlung für Ämter von Stadt und Kanton Zürich. 
4. 	Rechnungsstellung und Bezahlung 
Die Rechnungsstellung und Bezahlung erfolgt gemäss Planerhandbuch kantonale Hochbauten.
Ordnungsgemäss zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fällig. Die Bauherrschaft leistet fällige Zahlungen innerhalb folgender Fristen:
· Akontorechnungen	45 Tage
· Einzel-, Regie-, Teilrechnungen	45 Tage
· Schlussrechnungen	30 Tage
Unternehmerrechnungen sind im Maximum innert 20 Tagen kontrolliert und visiert der Bauherrschaft weiterzuleiten.
die Mehrwertsteuer ist offen auszuweisen
Bei Schlussrechnungen beträgt die Prüf- und Weiterleitungsfrist für ordnungsgemäss abgefasste Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn
Hält der Beauftragte diese Prüf-/Weiterleitungsfristen nicht ein, behält sich die Bauherrschaft vor, vom Unternehmer verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu verrechnen. 

	5.	Versicherung
Der Beauftragte verpflichtet sich für die Dauer des Auftrages eine Haftpflichtversicherung abzuschliessen.
6. 	Weitere besondere Bestimmungen
Der Beauftragte übernimmt seine Aufgaben im Rahmen des Vertrages sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben mit der Auflage, vorbehaltlos alle Anstrengungen zu unternehmen, die wirtschaftlich besten Lösungen vorzusehen und die Investitionskosten so niedrig wie möglich zu halten, unter der Voraussetzung einer gleichwertigen Qualität.
Die Freigabe von Mitteln aus dem „Unvorhergesehenen“ ist der Bauherrschaft vorbehalten. Der Beauftragte hat die Notwendigkeit der Freigabe nachzuweisen.
Die Überschreitung eines vereinbarten Kostendaches (Planungsauftrag) geht zu Lasten des Beauftragten, es sei denn, die Bauherrschaft hätte der Bestellungsänderung schriftlich zugestimmt.
Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich das schweizerische Recht anwendbar.
7.	In Abweichung zu den Allgemeinen Vertragsbedingungen für Planerleistungen KBOB, Ausgabe 2014, wird Folgendes festgelegt
Projektänderungen gelten nur dann als Bestellungsänderung im Sinne von Ziffer 6 der allgemeinen Vertragsbestimmungen KBOB, wenn sie erst nach Abschluss und Genehmigung der bereits geleisteten Teilphasen erfolgen. 
In Abweichungen zu Ziffer 15.3 der allgemeinen Vertragsbestimmungen KBOB können jegliche Mängel - namentlich an Plänen, Berechnungen und anderen Dokumenten oder am Bauwerk selbst - von der Bauherrschaft bi nach Ablauf von 2 Jahren nach Abnahme des Bauwerks jederzeit gerügt werden. Nach dieser Frist sind die Mängel innert 60 Tagen zu rügen.
8.	Ferner gelten für den vorliegenden Vertrag folgende besondere Vereinbarungen
Die Bauherrschaft hat bei der Mobiliar Versicherung eine Bauversicherung abgeschlossen. Für diese wird dem Planer vom Honorar - und den Unternehmern von der Auftragsumme - 0.2% abgezogen.
Die im Planerhandbuch kantonale Hochbauten geregelten Punkte gelten als Vertragsbestandteile. Die Musterformulare sind bei der Planung verbindlich zu verwenden. Die Vorlagen können unter www.immobilien.lu.ch heruntergeladen werden. Allfällige eigene vom Planer erarbeitete Formulare müssen von der Bauherrschaft vorgängig genehmigt werden. 
Pläne und Dokumente: Die Planung erfolgt mit CAD. Die technische Infrastruktur, gemäss CAD Richtlinien gilt als Vorgabe. Der Einsatz der geeigneten Hard- und Software für den Betrieb des CAD System ist Sache des Auftragnehmers. Es werden hierfür keine zusätzlichen Vergütungen bezahlt. 
Der Beauftragte verpflichtet sich, die Vergebungsgrundsätze gemäss dem öffentlichen Beschaffungsgesetz (öBG) §4 einzuhalten.
Der Planer hat der Bauherrschaft und Betreiber eine Schlussdokumentation (Pläne und Dokumente) gemäss Vorgabe im Planerhandbuch kantonale Hochbauten innerhalb von 3 Monaten nach allseitigem Bauabschluss zu übergeben.
9.	Der Beauftragte ist verpflichtet:
· für die Dauer des Auftrags eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschliessen. Personen, Sach- und Vermögensschäden von mindestens CHF 5 Mio., Bautenschäden von mindestens CHF 0.25 Mio., sonstige Schäden pro Einzelereignis.
· den finanziellen Verpflichtungen gegenüber den Vorsorgeeinrichtungen für das Personal (2. Säule) ohne Verzug nachzukommen,
· die bis heute fälligen Abgaben an die öffentliche Hand (Direkte Bundessteuer, Kantons- und Gemeindesteuern, Mehrwertsteuer) sowie
· die bis heute fälligen Leistungen an die Träger der Sozialversicherungen, insbesondere AHV-/IV-/EO-/ ALV-/FAK-Beiträge, ordnungsgemäss und lückenlos zu bezahlen;
· die einschlägigen Bedingungen der branchenüblichen Gesamtarbeitsverträge einzuhalten,
· zu bestätigen, dass keine berechtigten Betreibungen vorliegen und kein Konkursverfahren gegen ihn hängig ist,
· für jene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Leistungen in der Schweiz erbringen, die Grundsätze der Gleichbehandlung von Frau und Mann einzuhalten.
Zieht der Beauftragte zur Vertragserfüllung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten Grundsätze ebenfalls einzuhalten.
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zum Auftrag vom: (Datum) Fr. (Betrag)

Nachträge Nr. (1- inkl. diesem Auftrag/Nachtrag) Fr. (Betrag)

Gesamtauftragssumme Fr. #WERT!


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Tabelle1

		zum Auftrag vom:		(Datum)										Fr.		(Betrag)

		Nachträge		Nr. (1- inkl. diesem Auftrag/Nachtrag)										Fr.		(Betrag)

		Gesamtauftragssumme												Fr.		ERROR:#VALUE!
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Rabatt % - Fr. #WERT!

- Fr.

Skonto % - Fr. #WERT!

Zwischentotal 1 Fr. #WERT!

Bauversicherung (von Zw'total 1) 0.20% - Fr. #WERT!

weitere Abzüge - Fr. #WERT!

Zwischentotal 2 Fr. #WERT!

MwSt (von Zw'total 2) 8.10% + Fr. #WERT!

Total netto       Fr. #WERT!


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Tabelle1

		Bereinigte Auftragssumme				brutto						Fr.

		Rabatt				%						- Fr.		ERROR:#VALUE!

												- Fr.		0.00

		Skonto				%						- Fr.		ERROR:#VALUE!

		Zwischentotal 1										Fr.		ERROR:#VALUE!

		Bauversicherung (von Zw'total 1)				0.20%						- Fr.		ERROR:#VALUE!

		weitere Abzüge										- Fr.		ERROR:#VALUE!

		Zwischentotal 2										Fr.		ERROR:#VALUE!

		MwSt (von Zw'total 2)				8.10%						+ Fr.		ERROR:#VALUE!

		Total netto				     						Fr.		ERROR:#VALUE!
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